
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/11/5 91/04/0117
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1991

Index

L80004 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan

Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §59 Abs1;

GewO 1973 §74 Abs1 idF 1988/399;

GewO 1973 §77 Abs1;

ROG OÖ 1972 §18 Abs2;

ROG OÖ 1972 §18 Abs3;

ROG OÖ 1972 §18 Abs4;

ROG OÖ 1972 §18 Abs5;

Rechtssatz

Der belBeh kann keine rechtswidrige Gesetzesanwendung angelastet werden, wenn sie einen betrieblichen Zwecken

dienenden Lärmschutzdamm und Sichtschutzdamm dem Begri= der "Anlage" iSd § 18 Abs 5 ROG OÖ unterstellte.

Mangels einer besonderen Ausweisung im Flächenwidmungsplan iSd

§ 18 Abs 2 bis 4 OÖ ROG steht § 18 Abs 5 OÖ ROG einer Genehmigung der Betriebsanlage in Ansehung des

Projektbestandteiles Lärmschutzdamm und Sichtschutzdamm iSd

§ 77 Abs 1 zweiter Satz GewO 1973 entgegen. Wegen der Immissionsanlage bei den Nachbarn ist der Damm von der

Betriebsanlage nicht trennbar iSd § 59 Abs 1 AVG.

Schlagworte

Trennbarkeit gesonderter Abspruch
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